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	Betriebsvereinbarung Klima und Luftverschmutzung, Bereiche ....... und ........
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Zwischen
Karl Napp GmbH, Berlin
und

Betriebsrat der Karl Napp GmbH, Berlin

wird zur Verbesserung der Raumtemperatur und zur Verringerung der Luftverschmutzung in den Bereichen ........ und ..........   folgendes vereinbart:
	

	
	

	
	

	
	

	1.
Geltungsbereich

	

	Persönlich: 
Alle Arbeitnehmer/-innen, die in den Bereichen 


....... und ......... eingesetzt sind.

Fachlich:

Räumlich:
Zwischenebene in der Frachthalle, Bereich ........ 


und .............
	

	
	

	
	

	2.
Technische Maßnahmen


	

	In den Arbeitsbereichen Dox Sort / Gateway werden die beiden für die KW 27 bestellten Klimaschränke an den Orten montiert, die die Sicherheitsfachkraft, Herr ................., vorgeschlagen hat, soweit dies technisch möglich ist.
	

	
	

	
	

	3.
Feststellung der Raumtemperatur

	

	An drei Stellen wird in einer Höhe von 1,30 m ab Installation bis Ende September die Raumtemperatur gemessen. Die Aufzeichnung der Messung erfolgt möglichst automatisch zu Beginn der Nachtschicht, zu Beginn der Frühschicht und um 11.30 Uhr.

Ist keine automatische Aufzeichnung er Messung möglich, einigen sich die Betriebsparteien gesondert über die Personen, die die Temperaturen aufschreiben.
	

	
	


	
	

	4.
Unterstützende Maßnahmen

	

	Die Arbeitgeberin wird die Wartung der Klimaschränke sicherstellen. Dies schließt ein, dass Defekte, die Auswirkungen auf die Kündigung haben, innerhalb von zwei Tagen behoben werden.
Erreicht die Raumtemperatur 26 Grad, erhalten die Mitarbeiter in den Bereichen ...... und ....... kostenlos Mineralwasser.
	

	
	

	
	

	5.
Folgen bei Überschreitung der Raumtemperatur

	

	Wird eine Raumtemperatur von 26 rad an mehr als zwei aufeinander folgenden Tagen überschritten, kann diese Einigungsstelle angerufen werden. Die Einigungsstelle soll unverzüglich tagen.
	

	
	

	
	

	6.
Schlussbestimmungen

	

	Im Oktober 2006 werden die Betriebsparteien über die Erfahrungen beraten und prüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen, um eine angemessene Raumtemperatur in den Arbeitsbereichen ....... und ......... sicherzustellen. Einigen sich die Betriebsparteien nicht darüber, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen bzw. welche weiteren Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen sind, kann diese Einigungsstelle angerufen werden.
	

	
	

	
	

	Berlin, den
Geschäftsführung



Betriebsrat
	

	
	

	
	

















	( Praxis, Frankfurt am Main und Berlin
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